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Versichert gelten:
beitragsfrei 

mitversichert

Gebäudeverglasungen, wie Glas- oder Kunststoffscheiben von Fenstern und Türen, Glasbausteine, Lichtkup-

peln
✓

Als Gebäudeverglasung gilt auch: Verglasung von Wintergärten, Veranden, Balkone etc. ✓

Mobiliarverglasungen, wie Glasscheiben von Bildern, Schränken, Vitrinen, Sichtfenster von Öfen, 

Wand- und Schrankspiegel
✓

Glaskeramikkochfelder ✓

Duschtrennwände aus Glas oder Plexiglas ✓

Kunststoffscheiben und –platten ✓

Doppelstegplatten der zur Wohnung gehörenden Terrassenüberdachung ✓

Aquarien / Terrarien bis 300 Liter Inhalt ✓

Sonderkosten für Gerüste, Kräne und die Beseitigung von Hindernissen auf Erstes Risiko bis Euro 5.000,00 je 

Schadensfall
✓

Schäden aufgrund handwerklicher Arbeiten, z. B. wegen Neu- und Umbauten während der Vertragsdauer ✓

Schäden die durch Zerbrechen infolge Brand, Blitz oder Explosion oder durch Lösch- oder Rettungsmaßnah-

men verursacht werden. Dies gilt nicht für Gebäudebestandteile, für die ein Versicherungsmonopol besteht, 

ferner nicht für Schäden aufgrund von Krieg, inneren Unruhen, Landfriedensbruch, Erdbeben oder Kern-

energie.

✓

Glasversicherung VIT 
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11
Osterstraße 15

26122 Oldenburg

Telefon: 0441 - 92 36-0
Telefax: 0441 - 92 36-55 55

E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Internet:  www.g-v-o.de


